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dem Londoner Abkommen vom 8. August 1945 ein
gesetzte Ausschuß der Hauptankläger seine Zu - 
Stimmung erteilt.

b) Ist ein Angeschuldigter von mehreren Behörden, 
von welchen keine ein Internationaler Militär - 
gerichtshof ist, zur Aburteilung angefordert, so wer
den die Auslieferungsanträge nach Maßgabe der fol
genden Rangordnung entschieden:

1. Wird der Angeschuldigte zur Aburteilung in der 
Zone, in der er sich befindet, benötigt, so wird er 
nur dann ausgeliefert, wenn Vorkehrungen für 
seine Rückkehr nach stattgefundener auswärtiger 
Verhandlung getroffen sind.

2. Wird er zur Aburteilung in einer anderen Zone 
als der seines Aufenthaltes benötigt, so wird er 
zuerst nach der anfordernden Zone ausgeliefert, 
ehe er außerhalb Deutschlands verschickt wird, 
es sei denn, daß Vorkehrungen für seine Rückkehr 
in die anfordernde Zone nach stattgefundener aus
wärtiger Verhandlung getroffen sind.

3. Wird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands 
von zweien oder mehreren der Vereinigten Natio
nen benötigt, so hat diejenige den Vorrang, deren 
Staatsangehörigkeit er besitzt.

4. Wird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands 
von mehreren Ländern benötigt und befinden sich 
unter diesen solche, die nicht den Vereinigten 
Nationen angehören, so hat das Land, das den 
Vereinigten Nationen angehört, den Vorrang.

5. Wird er zur Aburteilung außerhalb Deutschlands 
von zweien oder mehreren der Vereinigten Natio
nen angefordert, so hat, vorbehaltlich der Be-


